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Sehr geehrter Herr Lindenberg, 

mit Schreiben vom 12. Februar 2022 bitten Sie nach IFG um Übersendung von Überlegun-
gen, Dokumente oder Gutachten zu der in der Beantwortung Ihrer Bürgeranfrage mitge-
teilten Aussage im Vorgang 12-220 II#0235: „Aus den in meinen vorherigen Schreiben ge-
nannten Gründen ist es aus meiner Sicht unproblematisch, wenn eine Datenverarbeitung 
berufsrechtlich erlaubt, datenschutzrechtlich aber nicht erlaubt ist." 

Das Fachreferat hat hierzu mitgeteilt, dass die erbetenen Dokumente oder Gutachten nicht 
vorliegen. Eine Übersendung der gewünschten Information kann daher nicht erfolgen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen 

bei allen Antwortschreiben unbedingt an. 
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